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54/91. Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker1,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 mit der Erklärung
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und auf alle ihre da-
nach verabschiedeten Resolutionen betreffend die Verwirklichung der Erklärung, zuletzt die
Resolution 53/68 vom 3. Dezember 1998, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

in Anerkennung dessen, dass die Beseitigung des Kolonialismus eine der Prioritäten der
Vereinten Nationen für die 1990 begonnene Dekade ist,

erneut erklärend, dass es notwendig ist, Maßnahmen zur Beseitigung des Kolonialismus bis
zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie dies in ihrer Resolution 43/47 vom 22. November 1988 gefor-
dert wurde,
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von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass es notwendig ist, den Kolonialis-
mus  sowie die Rassendiskriminierung und die Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte
zu beseitigen,

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem, was der Sonderausschuss im Hinblick auf die
wirksame und vollständige Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung der anderen
einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen zur Entkolonialisierung bereits geleistet hat,

betonend, wie wichtig es ist, dass sich die Verwaltungsmächte an der Arbeit des Sonderaus-
schusses beteiligen,

mit Besorgnis feststellend, dass die Nichtbeteiligung bestimmter Verwaltungsmächte die
Erfüllung des Mandats und die Arbeit des Sonderausschusses nachteilig beeinflusst hat,

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der Mitarbeit und aktiven Beteiligung einiger Ver-
waltungsmächte an der Arbeit des Sonderausschusses sowie von ihrer anhaltenden Bereitschaft,
in den ihrer Verwaltung unterstehenden Hoheitsgebieten Besuchsdelegationen der Vereinten
Nationen zu empfangen,

feststellend, dass sich die anderen Verwaltungsmächte inzwischen bereit erklärt haben, mit
dem Sonderausschuss informell zusammenzuarbeiten,

eingedenk dessen, dass die Internationale Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus im
Jahr 2000 enden wird und dass zu prüfen ist, wie die Wünsche der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung auf der Grundlage der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Resolu-
tionen über die Entkolonialisierung ermittelt werden können,

Kenntnis nehmend von den Konsultationen und Vereinbarungen zwischen den betreffenden
Parteien in einigen Gebieten ohne Selbstregierung sowie von den Maßnahmen, die der General-
sekretär im Hinblick auf bestimmte Gebiete ohne Selbstregierung getroffen hat,

sich dessen bewusst, dass die neuen unabhängigen und die kurz vor der Unabhängigkeit ste-
henden Staaten auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebieten dringend
die Hilfe der Vereinten Nationen und ihres Systems von Organisationen benötigen,

sowie sich dessen bewusst, dass viele der verbleibenden Gebiete ohne Selbstregierung,
darunter insbesondere die kleinen Inselhoheitsgebiete, auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet
sowie auf anderen Gebieten dringend die Hilfe der Vereinten Nationen und ihres Systems von
Organisationen benötigen,

insbesondere davon Kenntnis nehmend, dass der Sonderausschuss vom 25. bis 27. Mai 1999
in Castries (St. Lucia) ein Karibisches Regionalseminar zur Prüfung der Lage in den kleinen
Inselgebieten ohne Selbstregierung, insbesondere ihrer politischen Fortschritte in Richtung auf
die Selbstbestimmung bis zum Jahr 2000 und danach, abgehalten hat2,
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1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle anderen Resolutionen zur Entkoloniali-
sierung, namentlich ihre Resolution 43/47, in der sie die 1990 begonnene Dekade zur Internatio-
nalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus erklärt hat, und fordert die Verwaltungs-
mächte gemäß diesen Resolutionen auf, alles Erforderliche zu tun, um den Völkern der betref-
fenden Gebiete ohne Selbstregierung die möglichst baldige uneingeschränkte Wahrnehmung
ihres Rechts auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, zu ermöglichen;

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Internationale Dekade
für die Beseitigung des Kolonialismus3;

3. stellt abermals fest, dass das Fortbestehen des Kolonialismus in jedweder Erscheinungs-
form, einschließlich wirtschaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten Nationen, der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte4 unvereinbar ist;

4. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles zu tun, was für eine vollständige und
rasche Beseitigung des Kolonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der entsprechenden Be-
stimmungen der Charta der Vereinten Nationen, der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
durch alle Staaten erforderlich ist;

5. bekräftigt abermals ihre Unterstützung für die Bestrebungen der unter Kolonialherr-
schaft stehenden Völker, ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, wahr-
zunehmen;

6. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über seine Tätig-
keit im Jahre 1999, mit dem Arbeitsprogramm für 20005;

7. fordert die Verwaltungsmächte auf, in vollem Umfang mit dem Sonderausschuss
zusammenzuarbeiten, um noch vor Ende des Jahres 2000 ein konstruktives, die Gebiete ohne
Selbstregierung betreffendes Arbeitsprogramm zur Durchführung der Resolutionen über die
Entkolonialisierung, namentlich auch der bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, auszu-
arbeiten;

8.    ersucht den Sonderausschuss, seine Suche nach geeigneten Mitteln zur unverzüglichen
und vollständigen Verwirklichung der Erklärung fortzusetzen und in allen Hoheitsgebieten, die
ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, noch nicht wahrgenommen
haben, alle von der Generalversammlung im Zusammenhang mit der Internationalen Dekade für
die Beseitigung des Kolonialismus gebilligten Maßnahmen durchzuführen, und dabei insbeson-
dere

a) konkrete Vorschläge für die Beendigung des Kolonialismus auszuarbeiten und der
Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;
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b) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Resolutionen
zur Entkolonialisierung durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen;

c) den kleinen Hoheitsgebieten auch weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen,
insbesondere durch die Entsendung von Besuchsdelegationen, und der Generalversammlung
Schritte zu empfehlen, die am besten dazu geeignet sind, die Bevölkerung dieser Gebiete in die
Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, wahrzu-
nehmen;

d) vor Ende 2000 ein konstruktives, auf jeden einzelnen Fall zugeschnittenes Arbeitspro-
gramm aufzustellen, um die Erfüllung des Mandats des Sonderausschusses und die Durchfüh-
rung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, einschließlich der Resolutionen
über bestimmte Gebiete, zu erleichtern;

e) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung der Ziele der Erklärung und für
die Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der weltweiten Unter-
stützung seitens der Regierungen wie auch seitens nationaler und internationaler Organisationen
zu versichern;

f) gegebenenfalls Seminare durchzuführen, um Informationen über die Arbeit des
Sonderausschusses einzuholen und zu verbreiten und die Teilnahme der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung an diesen Seminaren zu erleichtern;

g) jedes Jahr, beginnend am 25. Mai, die Woche der Solidarität mit den Völkern der Ge-
biete ohne Selbstregierung zu begehen6;

9. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungsmächte, sowie die Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen auf, innerhalb ihres je-
weiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen des Sonderausschusses im Hinblick auf die
Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung anderer einschlägiger Resolutionen der
Vereinten Nationen Geltung zu verschaffen;

10. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustellen, dass keine ausländische Wirt-
schaftstätigkeit in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten ohne Selbstregierung den
Interessen der Völker dieser Gebiete zuwiderläuft, sondern vielmehr die Entwicklung fördert,
und ihnen bei der Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung zu helfen;

11. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nachdrücklich auf, wirksame Maßnahmen
zu ergreifen, um die unveräußerlichen Rechte der Völker der Gebiete ohne  Selbstregierung auf
ihre natürlichen Ressourcen, namentlich auf Grund und Boden, zu sichern und zu garantieren
und die Kontrolle über die künftige Entwicklung dieser Ressourcen herzustellen und zu bewah-
ren, und ersucht die Verwaltungsmächte, alles Erforderliche zu tun, um die Eigentumsrechte der
Völker dieser Gebiete zu schützen;

12. erklärt erneut, dass die militärischen Aktivitäten und Regelungen der Verwaltungs-
mächte in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten ohne Selbstregierung den Rechten und
Interessen der Völker der betreffenden Gebiete, insbesondere ihrem Recht auf Selbstbestimmung
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einschließlich Unabhängigkeit, nicht zuwiderlaufen dürfen, und fordert die betreffenden Ver-
waltungsmächte auf, diese Aktivitäten einzustellen und die verbleibenden Militärstützpunkte im
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung aufzulösen;

13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Völkern der Gebiete ohne Selbstregierung
unmittelbar und durch ihr Tätigwerden in den Sonderorganisationen und anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle Hilfe zu gewähren, und ersucht
darum, dass die Verwaltungsmächte Schritte unternehmen, um jede erdenkliche Hilfe bilateraler
und multilateraler Art zur Stärkung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu nehmen
und wirksam zu nutzen;

14. erklärt erneut, dass Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen in den Hoheitsgebie-
ten ein wirksames Mittel sind, um sich von der Lage in den Gebieten sowie von den Wünschen
und Bestrebungen ihrer Einwohner ein Bild zu machen, und fordert die Verwaltungsmächte auf,
mit dem Sonderausschuss bei der Wahrnehmung seines Mandats auch künftig zusammenzu-
arbeiten und die Entsendung von Besuchsdelegationen in die Hoheitsgebiete zu erleichtern;

15. fordert die Verwaltungsmächte auf, sich, soweit sie dies noch nicht offiziell getan
haben, an der Arbeit des Sonderausschusses auf seiner Tagung 2000 zu beteiligen;

16. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisationen und die anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirtschaftliche, soziale
und sonstige Hilfe zu gewähren und damit gegebenenfalls auch fortzufahren, nachdem sie ihr
Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, wahrgenommen haben;

17. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderausschuss alle Einrichtungen und Dienste zur
Verfügung zu stellen, die für die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die Entko-
lonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüsse der Generalversammlung und des Son-
derausschusses erforderlich sind.

71. Plenarsitzung
6. Dezember 1999


